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er in Halle a. S., Unterberg 3 zu richten.

Ur. 28.
Im Talmud ſteht doch etwas

über rituellen Menſchenmord.
Wollen ſich die Herren Strack, Stade und die

übrigen Alleswiſſer einmal zu Folgendem äußern (wir
entnehmen die Stelle dem Deutſchen GeneralAnzeiger
des Herrn Sedlatzek):

Der babyloniſche Talmud im Traktate Peſachim
(alſo in demjenigen Bande, in welchem die praktiſchen
und theoretiſchen Satzungen des jüdiſchen Paſſahfeſtes
niedergelegt ſind) erzählt Buch 3 Seite 2,

daß zum Zwecke der Abhaltung des Paſſahfeſtes
eine größere Zahl Juden ſich verſammelt haben. So
gar der Ort iſt genannt!! Am erſten Paſſah
Abende [wohlgemerkt! an dem das Paſſahlamm ſonſt
genoſſen zu werden pflegte!!] [2. B. M. Kap. 12 V 3]
lieferte ein großer jüdiſcher Gelehrter, der eben mit
Namen und Wohnort bekannt iſt, Rabbi Jehuda
aus Bathyra, ſeiner paläſtinenſiſchen Grenzſtadt, die
in der Kirchengeſchichte bekannt iſt, weil daſelbſt am
Beginne des 2. Jahrhunderts ein Biſchof wohnte
der Verſammlung einen Aramäer, ausdrücklich einen
„Unbeſchnittenen“!! Der Arme wurde, wie der
Talmud ausdrücklich ſagt, „zuerſt ſorgfältig unterſucht“
und „dann getötet
Daß dieſe Thatſache ſich wirklich abgeſpielt hat

und für keinen Zweifel Raum übrig läßt und jeder
Skeptiker ſie glauben muß, beweiſen folgende begleitende
Umſtände

I. giebt der Talmud an, wie die Kommentare zu
dieſer Stelle mit Recht hervorheben daß der
Lieferant, Rabbi Jehuda, für den betreffenden Paſſah
nicht wie gewöhnlich der Geſellſchaft ſich anſchloß,
ſondern vohlweislich zu Hauſe blieb, und zwar in
Bathyra!! Der ſchlaue Judaſohn deckte ſich alſo
den Rücken durch einen AlibiBeweis!! 2. War
der ſpekulative Rabbi vorſichtig genug, ſein
„aramäiſches“ Opfer nicht einmal mit einem Briefe
zu verſehen, aus Furcht, der Brief könnte ihm
ſpäter mal als Beweismaterial vorgehalten wer
den!!
Ja es iſt zu dieſer Stelle ſogar angegeben wie

und auf welche Weiſe der Rabbi den „aramäiſchen
Unbeſchnittenen“ verlockt hat und was er ſeinem Opfer
bot! Nach dieſer Darſtellung liegt es auf der Hand,
daß ſich hier ein ähnlicher Fall zugetragen hat, wie
neuerdings in Xanten, Polna c. Laſſen wir nun den
Talmud und die Kommentare zur Stelle ſprechen

Noch dem 2. B. M. Kap. 12 V. 3 mußte das
Opferlamm ein Schaf ſein. Nach dem 3. B. M.
V. 7 u. 9 gehörte dem Altare Gottes vom Schlacht
opfer immer das Beſte und zwar der Fettſchwanz
[in Rußland und dem Orient noch heute ein koſt
barer Leckerbiſſen im Ganzen, die Nieren c.
Es machte nun der ſchlaue Rabbi Jehuda aus
Bathyra ſeinem bekannten, einfältigen,„unbeſchnittenen
Aramäer“ plauſibel, daß, wenn der Unglückliche auf
ſeine, des Rabbi Empfehlung hin ſich in beſtimmte
Oſtergeſellſchaften begeben und in deſſen Namen die
Fettſchwänze der geſchlachteten und gebratenen
Opferlämmer verlangen werde, er dieſelben ohne
weiteres in ſtattlicher Anzahl bekommen würde!!
Der Leichtgläubige kam, ſo heißt es weiter, verlangte
im Namen des Abſenders „Fettſchwanzbraten“ da
war er, wie der Talmud ausdrücklich berichtet
„ſorgfältig“ unterſucht und nachher getötet am
Paſſah- Abend

Ueber den Schluß dieſer lieblichen Geſchichte ſchreibt
der Talmud dann noch:

„Nachdem das Feſt diesmal beſonders ſolenn und
glücklich verlief und Dank der Ueberlegung und Schlau-

Halle a. S., den 14. Juli 1900. Jahrgang.

ſehen glücklich beſeitigt war, da ſchrieben die Theilnehmer
an die betr. Geſellſchaften, bevor ſie ſich nach den
Feiertagen wieder in ihre Heimath zurückbegaben an
ihren „Wohlthäter“ ein kurzes Dankſchreiben das in
wenigen Worten viel beſagte, nämlich: „Wir entbieten
Dir unſeren Frieden Rabbi Jehuda aus Bathyra!
Dein Netz hat einen Vogel für Jeruſalem prompt ge
fangen

Nun heraus mit der Sprache, Jhr „chriſtlichen“
Gelehrten, die Jhr behauptet, Jhr kenntet die jüdiſchen
Schriften!

Heraus mit der Antwort auf die Fragen:
1. Steht dieſe Stelle wörtlich ſo im Talmud?
2. Läßt die Stelle irgend eine glimpfliche Erklär

ung zu
Wenn Jhr nicht antwortet, ſo denkt mal ſelbſt

darüber nach, welchen Ehrentitel Jhr verdient!
Heraus mit der Sprache auch Jhr Levys', Hey

manns, Hamburgers, Eiſenſtädt's, Buſchoffs und Kon
ſorten, und hinein mit der Naſe, ihr Behörden!!

Jüdiſche Geheimſchriften.

Jn einem mit „Thomas“ unterzeichneten Artikel
der „Gegenwart“, welcher die Ueberſetzung der jüdiſchen
Geheimſchriften behandelt heißt es nach einem Rück
blick auf die Entſtehung des Talmud: „Um das Jahr
200 n. Chr. als die Miſchna, das Hauptbuch des
Talmud, entſtand, waren die Juden bereits über alle
Welt verſtreut, bei Chriſten und Heiden verhaßt und
gemieden. Es wäre alſo vom rein menſchlichen Stand
punkte ganz begreiflich, wenn der bis dieſe Zeit nach
weisliche und auch zu verſtehende Haß der Juden gegen
Andersgläubige im Talmud zum Ausdruck gekommen
iſt, wenn der Talmud den Juden geſtattet Anders
gläubige anders zu behandeln als jüdiſche Volksgenoſſen.
Etwas Aehnliches kommt gelegentlich auch im Alten
Teſtament zum Ausdruck. Jakob betrügt ſeinen
Schwiegervater Laban um ſeine beſten Schafe; die
Jsraeliten leihen beim Auszug aus Aegypten von
den Aegyptern goldene und ſilberne Gefäße in der
Abſicht, ſie nicht wiederzugeben. Das Gefühl der

Auserwähltheit macht ſich gegenüber Volksfremden alſo
auch auf dieſe Weiſe bemerkbar Man kann alſo,
ohne das Judenthum als ſolches an den Pranger zu
ſtellen, vermuthen, daß im Talmud ähnliches befohlen
oder erlaubt wird. Jn der That wird die Behauptung
von verſchiedenen Seiten aufgeſtellt, daß der Talmud
grade deshalb nicht einwandfrei iſt, weil er den Juden
gegenüber Andersgläubigen Dinge erlaubt, die an
Juden begangen, Sünde ſind. Weiter aber ſchloſſen
ſich die Juden grade in den Jahrhunderten, in welchen
der Talmud entſtand, feſt gegen Heiden und Chriſten
ab. Jn ſolchen Zeiten hat aber grade der Aberglaube
am meiſten Raum in den Köpfen, und es wäre gar
nicht verwunderlich, wenn irgend ein Blutaberglaube
im Talmud zum Ausdruck gekommen wäre der zum
Ritualmord führen könnte. Man bedenke doch daß
in jenen Tagen Blut als ein ganz beſonderer Saft
galt. Man bedenke ferner, daß grade der Glaube,
die Juden töteten gelegentlich Andersgläubige, um ihr
Blut zu rituellen Zwecken oder als zauberkräftige
Medizin zu verwenden von Apion an bis auf unſere
Tage immer wieder laut geworden iſt.

Das Verlangen die jüdiſchen Geheimſchriften, wie
man gewöhnlich Talmud, talmudiſtiſche Litteratur und
etwa vorhandene wirklich geheim gehaltene Schriften
mit einem Worte nennt, zu überſetzen, iſt durchaus

heit des Rabbi das Opfer ohne Geräuſch und Auf

nicht unbillig. Den Juden iſt ja auch unſere ganze
religiöſe Litteratur zugänglich, und zwar in Ausgaben,
die jedermann verſtändlich ſind. Wir verlangen alſo

nur, die Juden ſollen uns gewähren was wir ihnen
und aller Welt längſt gewährt haben. Eigentlich hätte
die Juden eine ſolche Ueberſetzung aus freien Stücke
veranſtalten und vorlegen müſſen, als ſie um volle
Bürgerrecht bei ihren Wirthsvölkern nachſuchten. Da
durch allein konnten ſie den Nachweis liefern, daß
ihre Religion es ihnen geſtattete, Vollbürger eines
fremden Staates zu werden und allen Pflichten nach
zukommen die der Staat und ſeine übrigen Bürger
von ihnen verlangten. Das hat manſdamals verſäumt,
und es iſt nicht einzuſehen, warum es jetzt nicht nach
geholt werden kann.

Man wende aber auch nicht ein, der
Verdacht, daß etwa derartiges ſtehen kann, ſei für das
Judenthum ſchon beleidigend, und um ſeiner Ehre
willen könne das Judenthum auf eine ernſthafte
Wiederlegung eines ſolchen Verdachtes nicht eingehen.
Das iſt lächerlich. Auch als völlig Unſchuldiger
kann ich in den Verdacht kommen eine ſtraf
bare Handlung begangen zu haben. Habe ich
aber ein reines Gewiſſen, ſo beantrage ich ſelber eine
Unterſuchung, da eben dadurch am beſten meine völlige
Schuldloſigkeit erwieſen werden kann. Es iſt wirklich
nicht einzuſehen, warum das Judenthum, um aller
hand Verdächtigungen abzuweiſen, nicht ſelbſt eine
genaue Unterſuchung ſeines einſchlägigen Schriftthums
beantragt.

Statt deſſen ſucht das Judenthum mit allen Kräften
Andersgläubige zu hindern, den Talmud kennen zu
lernen. Thatſächlich giebt es in keiner Sprache eine
Ueberſetzung des Talmud und ſelbſt die Ueberſetzungen
einzelner Theile, mit Ausnahme einiger Sammlungen von
aus dem Zuſammenhang geriſſenen Sprüchen
pflegen ſo ſchnell aus dem Buchhandel zu ver
ſchwinden, daß man ſchon an ein Aufkaufen durch
Juden gedacht hat. Und wenn jetzt wieder die Ueber
ſetzung der jüdiſchen Geheimſchriften in den Kreis der
Erörterungen gezogen wird, ſo ſind es in erſter Linie
Juden, die ſo etwas für völlig unnöthig halten. Es
iſt nicht zu leugnen, daß die Juden gerade durch ein
derartiges Verhalten denjenigen Leuten Waſſer auf die
Mühlen liefern, welche behaupten im Talmud ſtehe
etwas, was ein Nichtjude nicht wiſſen dürfe. Daß die
Juden ſtets ſo etwas geleugnet haben und noch leugnen,
beweiſt doch garnichts. So peinlich genau nehmen es
alle Juden mit der Wahrheit nicht, daß man ihnen
einfach auf ihr Wort hin glauben könnte. Wir haben
oben den Gedanken geſtreift, daß es wenigſtens möglich
iſt, daß im Talmud etwas ſteht, was die Juden nicht
gern an die Oeffentlichkeit haben möchten. Sollen
wir nun die Juden als vollberechtigte deutſche Reichs
bürger anſehen, ſo müſſen wir wiſſen, daß ſie uns
nicht mit anderem Maße meſſen, als ihre Glaubens
und Stammesbrüder, und die gewinnen wir nur durch
eine volle Einſicht in ihre Geheimſchriften. Das kann
man ausſprechen, ohne irgendwie in den Geruch des
Antiſemitismus zu kommen.

Soll aber die Ueberſetzung einen Werth haben, ſo
muß ſie unter ſtaatlicher Aufſicht, von gelehrten und
unparteiiſchen Männern gemacht werden. Betraut man
Juden allein damit, ſo kommt man um die Gefahr
nicht herum, daß dieſe im Intereſſe ihrer Volksgenoſſen
Dinge auslaſſen, die ſie nicht veröffentlicht haben
mögen. Es iſt Thatſache, daß in einer Talmudaus-
gabe in hebräiſcher Sprache der Traktat Abodahzarah,
alſo vom Götzendienſt, ausgelaſſen war, weil etwas
daraus auf das Chriſtenthum bezogen werden und
den Juden Verfolgung eintragen konnte, Wir müſſen
volle Garantie dafür haben, daß ohne Rückſicht auf
die Folgen alles überſetzt wird, was in dieſen Schriften
ſteht. Wir wollen vollſtändige, keine verſtümmelten

n

s

Ausgaben und wollen uns auch nicht damit begnügen,
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5daß dies und jenes nicht mehr bindend ſei
Ein berechtigtes Verlangen iſt es wohl zu nennen,
wenn Aufklärung gefordert wird, doch wer wagt es zu
ſtellen Daß ſich Redacteure als Sündenbock hergeben,
iſt bekannte Thatſache, dafür ſteckt man ſie ins Ge
fängniß; denn ihr Geſchreibſel beleidigte die Juden
ſchaft. Wir haben hier einen Fall:

Die Strafkammer beim Amtsgerichte Krefeld hat
am 18. April den Redacteur der antiſemitiſchen „Deut
ſchen Zeitung“, Jakob Jöken, wegen Beſchimpfung
der jüdiſchen Religionsgeſellſchaft zu einer Woche Ge
fängniß verurtheilt. Er hatte einen Artikel abgedruckt,
in welchem von „jüdiſchem Mädchenhandel“ die Rede
iſt. Es wird darin auf das KolidreGebet Bezug ge
nommen und der jüdiſchen Religionsgeſellſchaft der
Vorwurf der Unſittlichkeit gemacht. Die benutzten
Redewendungen ſind, ſo ſagt das Urtheil, ſo gehäſſig,
daß eine Beſchimpfung angenommen werden mußte.
Es iſt ausdrücklich feſtgeſtellt worden, daß der Ange
klagte das Kolidre-Gebet herabſetzen wollte. Erwähnt
wird im Urtheile noch, daß der Angeklagte mit 2 Tagen
Gefängniß vorbeſtraft iſt, weil er in einem Artikel ge
ſchrieben hatte, der Jude könne ſich von ſeinem Rab
biner jeder Zeit von ſeinem Eide losſprechen laſſen.
Die Reviſion des Angeklagten, welche vor dem Reichs
gerichte zur Verhandlung kam, ſtützte ſich darauf, daß
ein Hinweis auf den veränderten rechtlichen Geſichts
punkt nicht erfolgt ſei. Die Anklage ſpreche nur von
der Verächtlichmachung des KolidreGebetes, und auch
der Eröffnungsbeſchluß könne nicht anders verſtanden
werden, als daß die Strafverfolgung wegen Verächt
lichmachung dieſer Einrichtung der jüdiſchen Religions-
geſellſchaft ſtattfinde. Gemäß dem Antrage des konnte die Einlöſung nicht erfolgen, als dieſer aber
Reichsanwalts hob das Reichsgericht das Urtheil auf
und verwies die Sache an die Strafkammer zurück,
weil ein Hinweis des Angeklagten auf den veränderten
rechtlichen Geſichtspunkt hätte erfolgen müſſen, wenn
die Strafkammer entgegen dem Eröffnungsbeſchluß eine
Beſchimpfung der Religionsgeſellſchaft ſelbſt annehmen
wollte.

Noch ein intereſſantes Urtheil, welches wir nicht
zu faſſen vermögen. Demnach wurde der Verantwort
liche des antiſemitiſchen „Deutſchen Volksblatt“, Herr
Weng, zu 50, der des „Bayer. Vaterland“, Hr. Schoy,
zu noch etwas mehr, nämlich zu 70 Mk. verurtheilt
und zwar wegen „Beleidigung“ eines Mannes aus
dem Orient, Namens Merzbacher. Da aus dem Urtheil
nichts weniger als klar, ja nicht einmal angedeutet iſt,
wodurch der Mann aus dem Orient „beleidigt“ worden
iſt, ſo kommen wir der berechtigten Wißbegier der
Leſer um ſo lieber entgegen, als es einen ſchätzens
werthen Beitrag zu k b. Juſtiz giebt. Von beiden
Blättern war nämlich behauptet worden, auch die
Münchener Judenſchaft habe zum DreyfusSyndikate
Geld geſammelt. Darin fand die Judenſchaft Anfangs
nichts Ungewöhnliches und darum nichts zum Ableugnen;
als aber die Polizei wißbegierig wurde, wasmaſſen zu
der Sammlung nicht die Genehmigung der hohen
Obrigkeit eingeholt war und ſo die Sache kritiſch werden
konnte, kam plötzlich Angſt in die Judenbude und
wollte Keiner mehr etwas von der Sammlung für den
Dreyfus wiſſen und alle leugneten, die z B einem
hieſigen Juſtizrath gegenüber offen eingeſtanden daß
ſie ſelbſt zum Fond geſpendet. Der Vorſteher des
Münchener Synedriums, bezw. der „Alliance israélite“,
Merzbacher, that es in einer Erklärung, die aber das
„Vtrld.“ nicht glaubte und Andere auch nicht. Jn
dieſem Zweifel fanden die Schöffen des Gerichtes eine
gröbliche „Beleidigung“ ſo auf 70 Mk. verwerthet
wurde. Wir wundern uns bekanntlich über nichts
mehr, am wenigſten über gewiſſe Urtheile, die wir
ruhig über uns ergehen laſſen müſſen.

Gleiches Recht für Alle! Das klingt beruhigend,
doch ſtutzig wird man, wenn man ſich die bekannte
Aeußerung des Prof. Dr. Lipps über den deutſchen
Richterſtand und die Rechtſprechung, die ſeiner Zeit
gewaltiges Aufſehen erregte, ins Gedächtniß zurück
ruft. Gegen den „Volksaufwiegler“, „Jugendver
führer“ c. regnete es Schmähartikel gröbſten Kalibers.
Beſonders thaten ſich da die „Patrioten“ hervor die
ſich wieder einmal als „Staatsretter“ aufſpielten, allein
auch die Liberalen hätten beim Ketzerverbrennen c.
gerne mitgeholfen wenn die Aeußerung eben nicht in
einer liberalen Verſammlung gefallen aus liberalem
Munde gekommen wäre. Man hat zwar ſogleich nach
gewieſen, daß Centrumsblätter, Centrumsabgeordnete,
ſogar der unvergleichliche „Reichsregent“ Dr. Lieber
ſich gelegentlich noch viel ſchärfer ausgedrückt hätten,
als Prof. Lipps und die Liberalen hatten wenigſtens
die Genugthuung, ſich in dieſer Beziehung unter dem
Bruſtlatz fleckenlos zu fühlen. Da iſt es um ſo be
achtenswerther, wenn nun auf einmal ein angeſehenes
liberales Blatt, die „Straßb. Poſt“, in einem Artikel
über Wiedereinführung der Berufung gegen Straf-
kammerUrtheile u. A. ſchreibt: „Dieſes Geſetz iſt
dringend nothwendig, denn es ſoll das Vertrauen des
Volkes zur Rechtspflege, das in den letzten Jahren
ſo ſtark geſunken iſt, wieder herzuſtellen behilflich ſein.“

Hat Profeſſor Dr. Lipps im Weſentlichen etwas

Die Börſe einſt und jetzt. Einſt beſtimmte ein
preußiſches Geſetz von 1827:

„Die Börſe iſt die unter Genehmigung des
Staates ſtattfindende Verſammlung von Kaufleuten,
Maklern, Schaffnern und anderen Perſonen zur Er
leichterung des Betriebes kaufmänniſcher Geſchäfte
aller Art.“
Das war einſt.
Was iſt die Börſe heute
Eine Spielhölle ſchlimmſter Art.

Halle.
Die Firma A. Huth Co. wird viel von

Damen beſucht, die ihr Haupt ſchmücken wollen, auch
Frau K. t hatte ſich das nöthige Material
zum Aufputz ihres Hutes im Herbſt 1899 aus dieſem
Geſchäft gekauft, wobei man ihr erklärte, die Rechnung
ſenden zu wollen. Anfang Januar, Anfang April
verging, aber die Firma ſandte keine Rechnung. Dieſer
Umſtand bewog die Frau, ihrem Männchen gegenüber,
wohl auch zu anderen Damen zu äußern: „Die Juden
ſind doch anſſtändig, die ſchicken nicht gleich
Rechnung“. Na, na, erwiderte der Herr Gemahl,
aber ſage mir, was haſt Du in jüdiſchen Geſchäften
zu ſuchen, was haſt Du dort zu bezahlen? Dieſe
Zurechtweiſung geſchah in einem äußerſt energiſchen
Tone und das Frauchen weinte und ſagte, ich weiß
es nicht, ſie wollen die Rechnung ſchicken. Am
7. Juli er. kam wirklich ein dienſtbarer Geiſt der
Firma Huth Co. und präſentirte eine quittirte Nota
über 8 Mark. Da der Mann nicht zu Hauſe war,

davon hörte, ging er am 9. Juli in das Geſchäft und
zahlte gegen Quittung die ſchuldigen 8 Mark. Nun
wußte der Mann nur, daß ſeine Frau 8 Mark zu
zahlen hatte, für was? Das geht ihm nichts an!
Solche Geſchäftsprinzipien mögen auch in chriſtlichen

ſchlägt zugleich zwei Wege ein.
Da ſoll der Mann nicht wüthend werden!

Vormittag hat er die 8 Mark bezahlt und am Nach
mittag geht ihm ein Schreiben zu: „Verein Credit
reform“, ZahlungsAufforderung: „Unſer Mitglied,
die Firma A. Huth Co. hat uns angezeigt, daß
Sie ihm für Waaren den Betrag von 8 Mk. ſchuldig
ſind. Unſer Verein bezweckt, ſeine Mitglieder vor ge
ſchäftlichen Verluſten zu ſchützen. Da Sie wiederholte
Mahnungen ſeitens unſeres Mitgliedes unberückſichtigt
gelaſſen haben 2c. Der Geſchäftsführer Emil Haeußler“.

Weder Rechnung noch Mahnung war erfolgt.
Mit welchen Ausdrücken und Bezeichnungen der Mann
dieſen Schreibebrief belegt hat, können ſich unſere Leſer
wohl lebhaft denken. Jn ſeiner Erregtheit rückt er
bei Huth K Co. vor. Jm Laden giebt er ſeinen
Wunſch kund: „Jch möchte Herrn Huth perſönlich
ſprechen“, da kam ſchon einer der Chefs, der aber
ſa te: „Se wollen mich allein ſprechen, kann es doch
jeder hören“. Der erregte K. wollte es aber nicht
und ſo gingen beide ins Contor. Herr Huth war
neugierig und fragte: „Nu, was wollen Se mer
ſagen 2“ K. zog nun los über das faine Geſchäfts
prinzip, da wurde dem jüdiſchen Herrn Angſt und er
rief: „Reden Se nicht weiter, will erſt holen ä
Zeugen.“ Er kam mit einem Co mis (Zeuge) zurück

reden, nein mich ſagte K. Sie wurden darüber

Lokal!““ Das Hinauswerfen iſt echt jüdiſch, kann
aber dem Goi nichts ſchaden, warum hat er nicht
aufgepaßt auf ſeine Frau. Herr K. wird wohl herum
geſprungen ſein mit Herrn Huth zu grob, ſonſt iſt
dieſer doch ſo en fainer Herr.

Herm. Bauchwitz, Markt 4 ſeßhaft, hat Aerger
niß erregt und zwar bei den Beamten, welche Mit
glieder des BeamtenConſumVereins ſind. Wer in
die Verkaufshalle tritt, nimmt ſich eine Marke, auf
welcher eine Nummer aufgedruckt iſt, die die Reihen
folge der Abfertigung bezweckt. Die Marke, 15 em.
hoch, 9 em. breit, iſt mit der Reklame des Herm.
Bauchwitz bedruckt: „Kleidſame und preiswerthe
Anzüge ſind immer aus der Verkaufsſtelle des

ConſumVereins von Herm. Bauchwitz.“ Es giebt
doch noch Beamte mit feſtem Rückgrat, die daran
Aergerniß nehmen, daß der BeamtenConſumVerein
ſeine Mitglieder nicht allein in die Judenläden treibt,
ſondern auch noch als Reclamemaſchine benutzen läßt.
Daß der Verein die „Marken“ geſchenkt erhalten hat,
liegt auf der Hand, das rechtfertigt aber keineswegs
die jüdiſche Reklamedienerei. Den Herren Beamten
legen wir dringend ans Herz, gegen ſolches Machwerk
Front zu machen und ſich fernerhin nicht als willen
loſes Werkzeug gebrauchen zu laſſen.

Für den Deutſchen Gabelsberger Steno
graphentag zu Dresden (am 21. 25. d. M.) iſt
vom öſterreichiſchen Unterrichtsminiſterium der Landes
ſchulinſpektor Dr. Kummer-Wien als amtlicher Ver
treter delegiert mit dem Auftrag, über den Verlauf

Geſchäften gehegt werden, aber die Firma Huth Co.

und nun ging es hin und her: „Laſſen Se mich erſt

nicht einig und der jüdiſche Chef ſagte: „Die For
derung iſt 11 Jahr alt, verlaſſen Se mein

Miniſterium eingehend Bericht zu erſtatten. Man
vermuthet, daß neben dieſer und der ſächſiſchen auch
andere Staatsbehörden, insbeſondere von Süd und
Mitteldeutſchland ihren Vertreter entſenden werden,
und das iſt ein deutlicher Beweis von der Werth
ſchätzung, welche der Kurzſchrift von dort aus ent
gegengebracht wird.

Magiſtratus hat 5000 Mk. bewilligt, um „in
telligenten Handwerkern“ eine Studien reiſe nach
Paris zu ermöglichen. Aus der Schuhmacher und
Schneider-Zunft hat man keine intelligente Perſon
herausgefunden, und nun behaupten die ärgerlich ge
wordenen Meiſter, es wären nur die richtigen Schoß
kinder gewiſſer MagiſtratsPotentaten daran gekommen.
So ſchlimm wird es wohl nicht ſein.

Die antiſemitiſchen Hetzereien tragen die Schuld
an den ſchweren finanziellen Schädigungen in der
Stadt Konitz. Dieſen hirnverbrannten Gedanken kann
die „freiſinnige Tante“ nicht loswerden. Sie bringt
den Text eines in Konitz losgelaſſenen Aufrufs und
vergeht ſich in dem Wunſche, daß in Konitz die ruhige
und friedliche Entwickelung wieder Einkehr halten
möge.

Die Anregung zu dem Aufrufe iſt von jüdiſcher
Seite ergangen, es wäre daher nur zu wünſchen, daß
ſich die Bewohner von Konitz durch dieſe Anregung
nicht beeinfluſſen laſſen. Ueberall, wo ſich die Juden
breit machen, bringen ſie Unglück über den Ort. Jhr
Bürger und Geſchäftsleute, ihr verſpürt es in Halle
am eigenen Leibe; nur die jüdiſchen Ramſchbazare
heimſen den Gehalt der Beamten, den ſauern Arbeiter
verdienſt ein, ſte ſchwindeln mit Jnventur, Räumungs-
und Gelegenheitsausverkäufen, um vortheilhafter be
trügen zu können. Der größte und billigſte Ramſcher
kommt noch! Chriſtlich deutſche Bürger, be
antwortet den Judenſchwindel damit, daß
Jhr und Eure Frauen Euch dem Loſungs-
wort anſchließt und befolgt: Kauft nicht in
jüdiſchen Kladerläden! Kauft bei Euren chriſt
lich-deutſchen Mitbürgern

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott
nicht zu ſorgen, ſo hätte ſich der jüdiſche Einjährige
Max Sternfeld ſagen müſſen, als er hat geleſen das
„Jnfames Judenpech“ in der Reform. Er aber be
hauptet, wir hätten ihn an ſeiner Ehre angegriffen
und will den Redakteur verklagen. Um der Form zu
genügen hat er ihn gebeten, zu kommen zum Schieds
mann. Dort hat der Einjährige, welcher war erſchienen
im eigenen Ordonnanzanzuge, hervorgehoben, auch
unter ſeinen Glaubensgenoſſen gäbe es ſtramme und
königstreue Soldaten. (Das vermögen wohl nur die
Herren Vorgeſetzten zu beurtheilen. D. Red.) Ferner
habe er keine Lackſtiefeln getragen, (Jedenfalls hatte
er aber ſeine Stiefeletten ſehr blank gewichſt. D. Red.)
auch habe ihn der Herr General nicht perſönlich arre
tirt, weiter ſei nicht richtig, daß ihn genommen hätten
zwei Gardiſten wohlwollend in ihre Mitte, dann habe
er nicht 5 Tage in Berlin „abgeriſſen“. Vons Andere
hat er aber nichts erwähnt. Der Redacteur erbot ſich
nun, den Bericht nach den Angaben des Einjährigen
richtig zu bringen, doch das erſchien ihm nicht als genügende

Sühne und nun wird kimmen raus eine Gerichtsver
handlung, wo aber der Herr Einjährige wird nicht
umhin können zuzugeben, daß er hat mitmachen wollen
eine jüdiſche Hochzeit. daß ihn der Herr General hat
gefaßt unter den Linden mit der „ſchneidigen“ Extra
Kluft. daß er dem Herrn General hat geſagt die Un
wahrheit. Wenn nun unſer Berichterſtatter das „Jn
fame Judenpech“ etwas ausgeſchmückt hat, ſo wird es
dadurch gekommen ſein, daß der jüdiſche Einjährige
ſich ſeiner That überall gerühmt hat.

Damit aber unſere Leſer nicht etwa auch in den
irrigen Glauben verſetzt werden wie der Herr Ein
jährige, ſo wollen wir berichten, daß die Mittheilung
unſeres Berichterſtatters nicht aus der Luft gegriffen
worden iſt, denn bei der Parole der 10. Compagnie
wurde kundgegeben

„Der Einj.-Freiw. Sternfeld erhält 5 Tage
Mittel-Arreſt, weil er nach Berlin beurlaubt,
in vollſtändig unvorſchriftsmäßigem Anzuge,
zu hohem eckigen Kragen, zu ſchmalen ge
ſtickten Achſelklappen, ganz „modernen“
Schnitts des Waffenrockes und der Hoſe vom
Kommandanten getroffen und auf Befragen
die Unwahrheit geſagt hat.“

Weiter beſagt unſer Artikel „Jnfames Judenpech“
auch nichts. Wir haben eigentlich nur unſer Mitge
fühl zum Ausdruck gebracht, daß der jüdiſche Herr
Einjährige in ſeiner „modernen“ Kluft gefaßt wurde
und ihm dadurch ſein Hochzeitsvergnügen vereitelt
worden war.

„„Concursmaſſen-Ausverkauf“. Was darunter
zu verſtehen iſt, hat zum erſten Male der Strafſenat
des Kammergerichts feſtgeſtellt. Der Jüd Behrend in
Berlin hatte auch Kladerfilialen u. A. in Guben, er
macht pleite. Die gubener Maſſe erſtehen die Kauf
leute Berger und Bock und machen durch Jnſerate und
Placate „Concursmaſſen-Ausverkauf“ bekannt. Die
Kaufleute in Guben ſtellen Strafantrag und das Ge

Anderes geſagt? und die Ergebniſſe der Verhandlungen dem genannten ſicht belegte die Angeklagten mit einer Geldſtrafe von



300 Mk. denn ſie hätten wiſſentlich unwahre und zur
Jrreführung geeignete Angaben über die Bezugsquellen
der Waaren gemacht. S 4 des Geſetzes vom 27. Mai
1896 Unlauterer Wettbewerb. Der Berufunggsrichter
führt aus: Jn einem Falle, wo die Concursmaſſe
nicht direkt übernommen ſei, könne man von einem
„Concursmaſſen Ausverkauf nicht ſprechen. Unerheblich
erſcheine die. Behauptung der Angeklagten, daß in
anderen Städten, wie in Halle a. S., ein ſolcher Ver
kauf unbeanſtandet angekündigt werden könne. (Leider
iſt es in Halle geſchehen und wird auch hinfort ge
ſchehen, da die Kaufmannſchaft zu ſehr vor dem Juden
volk auf dem Leibe rutſcht. D. Red.) Die Ange-
klagten legten noch Reviſton ein, doch das Kammer
gericht wies dieſe zurück, da die Feſtſtellungen des
Vorderrichters von einem Rechtsirrthum nicht beherrſcht
ſeien. Nun, Halleſche Kaufmannſchaft, habt Jhr eine
Entſcheidung, nun aber hübſch aufgepaßt!

Aus Nah und Fern.
Die richtigen Judenblätter behaupten be-

kanntlich hie und da, daß die Antiſemiten den Mord
an Ernſt Winter veranlaßt hätten. Die Jsraelitiſche
Wochenſchrift“ ſpricht in ihrer Unverſchämtheit offen
aus: „Nur bei den Antiſemiten wird man den Mörder
inden.“

Dem gegenüber fragen wir dieſe freche Geſellſchaft:
„Glaubt Jhr denn daß wir Antiſemiten, wenn wir
Luſt verſpüren ſollten, zu morden, uns einen deutſchen
Turner ausſuchen würden, der vielleicht einmal einen
guten Platz in unſeren Reihen einnehmen könnte
Könnt Jhr Euch nicht an den Fingern abzählen, daß
wir, wenn wir Mordbuben wären, uns ſtcherlich die

Opfer aus der koſcheren Nation ſuchen würden, die
wir haſſen wie die Sünde, weil ſie ſo unſägliches
Unglück über die Völker bringt, bei denen es zu Gaſte
ſitzt

Aber dieſe freche Sippſchaft würde uns ſelbſt dann
öffentlich als die Mörder bezeichnen, wenn eines Tages
unſer Förſter oder Moſch oder Böckel vergiftet würde
und à la Fräulein Meyer am „Starrkrampf“ ſtürbe.

Dreizehn Punkte, welche bei allen Morden,
die wir für jüdiſche Ritualmorde halten, in
gleicher Weiſe beo bachtet werden können:

1. Sie fallen ſtets in die Zeit des Paſſahfeſtes.
2. Sie weiſen ſtets einen Schächtſchnitt auf.
3. Die Leiche iſt ſtets bis in die kleinſten Theile

blutleer.

4. Das Blut wird nie aufgefunden.
5. Das Meſſer wird nie aufgefunden.
6. Wo Geſtändniſſe vorliegen, ſo laufen ſie ſtets

auf einen muthmaßlichen Ritualmord hinaus.
7. Der Schächtung iſt eine Betäubung vorange

gangen.
8. Es ſind ſtets Juden ſchwer verdächtig.
9. Es werden nie andere Mörder gefunden.
10. Es liegt kein Luſt- oder Raubmord vor.
11. Es werden nie die Leichen von Judenkindern

gefunden.
10. Es werden ſtets am Mordtage auswärtige

Juden am Ort geſehen, die nach der That ſofort ver
duften.

13. Nie ſind die Juden wirkſam thätig, zur Er
mittelung der Mörder, und wenn ſie einmal auf
Spuren hinweiſen, ſo ſtellt ſich heraus, daß es falſche
Spuren waren.

Das ſind Merkſätze, die Jeden ſtutzig
machen werden, dem wir ſie vorhalten. Jm
Falle Winter haben wir noch den charakteriſtiſchen
Schnitt im Zwergfell; auf dieſen Schnitt können wir
ja bei den künftigen Ritualmorden achten, vielleicht
kommt er öfter vor.

Die Einwanderung galiziſcher und rumäniſcher
Juden in München iſt wahrhaft erſchreckend. Jn allen
Straßen begegnen einem die bekannten Jndividuen mit
den langen Mänteln und den glühenden Augen. Be
ſonders lehrreich iſt ein Spaziergang durch die Herzog
MaxStraße zu gewiſſen Zeiten des Tages, hauptſäch
lich Vormittags. Wie uns glaubhaft verſichert wird,
ſteht man polizeilicherſeits dieſer Mafſſeneinwanderung
jüdiſcher Schnorrer rathlos gegenüber. Mit einer ent
ſprechenden Reviſion der Geſetzgebung wird man wahr
ſcheinlich warten, bis aus Bayern ein zweites Galizien
geworden iſt. Noch wäre es Zeit, es nicht bis zum
Aeußerſten kommen zu laſſen. Ob ſie indeß genutzt
wird Kaum.

Bad Kiſſingen. Welch' herrliche Blüthen das
polniſche Schnorrerthum in unſeren deutſchen Bädern
zeitigt zeigt nachſtehender Vorfall. Ein Rabbiner
aus Riga ging bei hieſigen Kurgäſten fechten zum
Zwecke der Unterſtützung armer iſraelitiſcher Kurgäſte.
Bei ſeinen Gängen ließ er jedoch mittels des böhmi
ſchen Zirkels mitgehen, was nicht niet und nagelfeſt
war. Bei einer Dame brach er eine Kaſſette auf und
nahm eine goldne Uhr mit, die er noch ſelbigen Tags
verſilberte. Nachdem ihm der Boden jedoch heiß zu
werden ſchien wollte er ausreißen, doch die böſe Poli
zei faßte den ſauberen Patron, der ſich durch Abſchnei
den ſeiner Locken und Raſiren ſeines Bartes und Auf
ſetzen einer Sportmütze unkenntlich zu machen ſuchte,

Offene Stellen aller Berufszweige,
Kaufleute

Reisenden f. uns. Manufact. -Engr.-
Gesch. sof. oder 1/10. J. Michel
Webner, Magdeburg.

Buchhalter ges. Alt., a. d. Koblen-
branche 1/8. o 1/9. Off. m. Anspr.
I. 726 Haasenstein Vogler, Leipzig.

Brauereidirektor f. mittl. Brauerei
mit Mälzerei Mitteldeutschlands.
Caution erf. Offert. unt. H. L. 514
Haasenstein Vogler, Frankfurt
a. Main.

Reissnden per 1/10. Schmidt
Abricht Dresden.

J. Buchhalter u. Correspond. für
Grossbrauerei Schlesiens Offert. sub.
2. 211 l. Exped. d. Zeitg.

Buchhalter f. Act.- Brauerei Aller-
thal zu Grasleben 2. 1/10. Off. m.
Anspr. an W. Kirchhoff. Weferlingen
a. d. Aller.

Die Stelle des kaufm. gebildeten
Mitgliedes des Grubenvorstandes d.
Grube Vereinigte Marie Louise zu
Neindorf b. Oschersleben soll neu
besetzt werden. Bew. m. Anspruch
bis 25 Juli. Der Verwaltungsrath
Amtsrath A. Meyer, Adersleben bei
Wegeleben.

Contocorrentist- Buchhalter Von
PBankinstitut p. 1. Oct. oy. r. O.
sub. U. S. 902 Haasenstein Vogler.
Magdeburg.

I. Commis f. Lager und Verkauf
(Tuch- u. Schneiderartikel-Branche).
Off. mit Anspruch Antritt I. Sept.
Albin Metzner, Gera.

landwirthe.
förster, Jäger ung Gärtner.

Verwalter, 28——30 J. alt 2. selbst.
Bewirthsch. ca. 300 Morg. gr. Grund-
besitzes (Hildesheim) Amtsrath
Hoppenstedt, Hannover.

Hofverwalter 2. 1/10. Kenntnisse
einf. Bucht. u. d. Gutsvorstehergeseh.
Originalzeugn. Bild u. Anspr. Von
Helldorf, Zingst b. Nebra a. U.

Rendanten b. städt. Sparkasse per
1/10. Geh. 1800 M. steigt bis 2400 M.
u. 250 M. Wohn. Zäschuss Meldg.
bis 15. Juli. Der Magistrat in Barth.

Rechnungsbeamter monatſ. 165 M.
Königl. Wasserbauinspection, Emden.

Inspector f. m. Speditions- u. Fuhr-
Geschaft. Louis Fricke, Spediteur,
Braunschweig.

Oeconom p. 15. Aug. Bedingung
gegen 30 Pfg. in Marken. Vorstand
des Marine-Offizier-Kasinos zu Kiel.

Büreaugehilfe (Führg. d. Journaſs
und Registratur) erfahren in allen
Zweigen der Verwaltung. Gesuche
b. 20 Juli. Der Bärgermeister Becker
in Lünen.

Nachtpolizei-Sergeant 900 M. st. p.
1200 M. u. 100 M. Kleidergeld. Gew.
Unteroffizier, mind. 1,70 m. gross.
nicht äber 35 Jahre alt. Bew, m.
ärztl. Attest bis 20. Juli. Der Ma-
gistrat, Oschersleben.

Hofverwalter der den Garten mit
zu besorgen hat, z. 1/10 Rittergut
Milow (I).

inspector, verb. für Kleine Harz-
wirthschaft ca. 400 Morg. u. Rüben-
samenbau. Off. m. Anspr. A. 7.
416 Rudolf Mosse, Magdeburg.

Gärtner, d. mit Ananastreiberei
vertr. 2. 1/10. Freiherr v. Senden-
Bibran, Reisicht.

Landwirthschaftlicher Buchhalter,
d. m. Führung der Amtsvorsteher-
gesoh. vertr., bald. Off. m. Anspr.
u. A. L. 427 Rud. Mosse, Magdeburg.

Ein verh. Leuteaufseher und ein
verb. Gärtner sof. Ritterg. Mösslitz
Jt. Stumsdorf.

Dekorateur d. zugl. flott. Verkäufer
sein muss f. mein Modewaaren- und
Damen-Confect.- Gesch. 2. 1/8. od.
1/9. Theodor Rühlemann, Halle a/S.

Lehrling mit Einj.-freiw.-Zeugniss
f. uns. Oolonialw. -Engros-Gesch. zum
1/10. Fr. Hensel Haenert, Halle a/S.

Contorist ledig mögl. cautf. für
Brauerei Off. B. 1 an Exped. dies.
Blattes. (I.)

Lagerist f. uns. Colonialw. Engr.-
Gesch. Braun Wiegand, Halle a. S.

J. Mann als Lagerist p. I. Aug.
Dr. Th. Horn, Grosszschocher.

J. Commis für m. Delicatess. und
Oolonialw.-Gesch. sof. Robert Abicht,
Nordhausen.

Beamte, Werkführer unch

Gehilfen.

Bauführer zur Leitung des Baues
einer ausländ. Zuckerfabr. Off. m.
Anspr. b. fr. Stat. u. Antrittsz. Braun-
schweigische Maschinenbau-Anstalt,
Braunschweig.

Guts-Stellmacher, evangel., der ev.
Dampfmasch. führen Kann. Heinr.
Lohmann, Domänenpächter, Domäne
Corney b. Höxter.

Betriebsleiter f. gr. Gummifabriſ
in Berlin sof. od. 1/10. Offert. m.
Refer. u. Anspr. Z. 4661 Exped. d.
Zeitg. (L)

4 Herren, sich. Rechner f. Conto-
u. Waage auf 3--4 Mon. von Ende
Septr. an. Bew: mit Bild und Anr
spruch Zuckerfabr. Mühlberg a. E.
in Brottewitz.

Brandmeister d. städt. Berufsfeuer-
wehr p. 1/10. 2900 M. Gehalt st.
b. 4100 M. u. freier Dienstwohnung.
Dienstjahre werden anger. Der Ma-
gistrat, Posen.

Amtssekretärstelle sof., spät. per
I. Okt. zu bes. Anfangs-Geh. 1800 M.,
st. nach je 3 Jahren um je 200 M.
b. 3000 Mk. Anrech. von 3 aus-
wärt. Dienstjahren Kann erfolgen.
Miethsentschädig f. Verheir. 400 M.,
für Unverheir. 200 M. Pensionsber.
u. Anspr. auf Hinterbliebenen Ver-
sorg. nach den tär Staatsbeamte mass-
gebend. Grundsätzen. Beiträge zur
Pensions- u. Witwenkasse zahlt das
Awt. Anstellung erf. zun. probew.
auf 1 Jahr, während welcher Zeit
beiden Theilen 2-wonatl. Kündigung
zusteht, dann auf Lebenszeit. Der
anzustell. Beamte muss auf dem Ge-
biete der ganz. Kommunalverwaltg.
gründl. Erfahrung besitzen u. da er
vorwieg. mit dem Rechnungsw. zu
thun haben wird u. auch die Buch-
führung für das Gemeinde Eléectri-
zitäts Werk zu äbernehm. hat, mit
dergl. Arbeiten besonders genau ver-
traut sein. Kenntniss der Kaufm.
Buchführg. erwünscht. Persönl. Vor-
stellung vorläufig nicht gewünseht.
Meldg. m. Lebenslauf, Zeugn. über
bisherige Berufsthätigkeit und arztl.
Attest über den Gesundheitszustand
bis 31. Juli. Der Amtmann von
Woedelstaedt.

Ein Kocher. Gelbgiesser Pevorz.,
sof. Act. Zuokerfabrik Wabern, Bez.
Oassel.

ziegelmeister, d. auch Ohamottstein-
fabrik. versteht, unt. B. P. 552 „In-
validendank“, Leipzig.

Heizer f. Niederdr.- Dampfheigung.
(Schlosserreparaturen.) Lohn 600 M.
pa. fr. Stat. Psychiatrische Klinik
in Giesen.

Die eingetragenen Bewerber haben ihre Bewerbung zu den vorstehenden Offerten direct einzusenden. Keine Originalzeugnisse,

Verh. Kutscher, 178. Dom. Kermen
b. Zerbst.

Vorh. Kutscher, der landw. Trbeit
übern. 1/10. Wiegand, Meilendorf,
Anhalt.

Portier f. Maschinenfabr. I80. T79.
unt. T. 689 Exp. Magdeburger Ztg.

J. Mann m. Caution 2. 1/8. f. Oan-
tine Zerbst. G. Schutte.

Aelt. Krankenwärter, der in Section
geübt, spätest. 2. I. Aug. monatlich
40 M. Geh. b. fr. Station. Landes-
Krankenhaus Altenburg.

J. Schreiber f. Kaufm. Oontor 2.
1. Aug. Off. u. Z. 4647 Exped. d.
Leipziger Tageblattes-

Herrsch. Kutscher, Ied. Gavaſſ. d.
serviren kann, sof. nach Merseburg.
Off. sub Z. 4644 Exped. d. Ztg.

Herrsch. Kutscher, bald. OFF. m.
Anspr. L. Salmuth, Amtsrath, Salmuths-
hot b. Güsten i. A.

Kuscher, verh.
Plauen i, V.

Kutscher m. Zeugn. Gut. Reiter
u. Pferdewärter. Hauptm. Pudor,
L.-Eutritzsch, Carolastr. 9.

Weibliche
Kochfräulein 1/8. od. 1/9. Frau

Generalarzt Becker, Erfurt, Bismarck-
strasse 24.

Erzieherin 2. 1578. am städtischen
Waisenhause. Geh. 300 fr. Stat.
Weibliche Handarb. bew. Schneiderei
verstehen u. wirthschaftl. etwas erf.
Meldg. bis 15. Juli an den Rath d.
Stadt Ohemnitz.

Frau od. energ. Mädchen für die
Kautschuktypenabtheilg. Diese hat
Aufsicht u. Controlle v. Arbeiterinnen
zu äüben, auch b. Exped. zu helfen
Kochendorfer, Leipzig Körner-
strasse 12/14.

Kindergärtnerin II. GCſasse etwas
Schneidern erw. Krappe's Hotel,
Finsterwalde.

l. Buchhalterin. Off. m. Tuspr.
O. Kleinlein Cie., Leipzig, Johannis-
Allee I.

O. O. Münzing.

keine Marken beifügenl
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gerade noch an der Perronſperre ab und ſetzte ihn
auf Nummer „ſicher“. Darob natürlich großes Geſeires,
da der Herr Rabbiner natürlich nach Anſicht der ge
ſammten hieſigen Jüdenſchaft, wie alle derartigen
Gauner, an „Kleptomanie“ leiden muß. Näheres
wird die Unterſuchung ergeben. Grauſame Judenver
folgung!

Frankreich. Jn Judenblättern iſt viel die Rede,
daß in einem Pariſer Reſtaurant ein origineller
Engländer einen Toaſt auf den infam kaſſirten
Juden Dreyfus ausbrachte, ohne daß die Gäſte da
gegen offen zu proteſtiren gewagt haben ſollen.
Dieſer „Yankee“ iſt gewiß ein direkter Nachkomme der
makkabäiſchen Brüder und gehört ausgeſtopft in das
jüdiſche Nationalmuſeum, das nach Errichtung des
Königreich Zion fertig ſein und außerdem die Büſten
aller großen Jüden, wie Dreyfus Picquart, Zola,
Hülsner, Barnum, Buſchoff c. enthalten ſoll.

Die deutſchen Juriſten laſſen in ihrer „Juriſten
zeitung“ wieder einmal ihr Wehklagen los und weiſen
darauf hin, daß in Baiern bezüglich der Prozeſßz
agenten viel verſtändigere Beſtimmungen getroffen
wären als in Preußen Jn Bayern iſt die dem Agenten
zur Niederlaſſung ertheilte Ermächtigung unter allen
Umſtänden widerruflich, alſo auch in dem Falle, daß
das urſprüngliche Bedürfniß, weil ein Rechtsanwalt an
dem betreffenden Orte vorhanden war, nicht mehr be
ſteht. Jn Preußen aber ſoll die Zurücknahme der Zu

laſſung aus dieſem Grunde nicht ſtattfinden dürfen.
Jſt alſo einmal ein Proceßagent an einem kleineren
Orte denn um dieſe handelt es ſich ja vornehmlich,
weil es in größeren Orten an Rechtsanwälten nicht
mangelt zugelaſſen ſo ſoll ihm die Erlaubniß
Parteien zu vertreten, vorausgeſetzt, daß er ſich nichts
zu Schulden kommen läßt, nicht entzogen werden
können. Die Folge davon muß natürlich ſein, daß
nunmehr an kleineren Orten Rechtsanwälte ſich über
haupt kaum noch niederlaſſen werden, wenn dort
Proceßagenten conceſſionirt ſind. Die materiellen Aus
ſichten an ſolchen Zwerggerichten, wie ſie beſonders in
den weſtlichen Provinzen Preußens vielfach beſtehen,
ſind ohnehin für einen Anwalt nicht die roſigſten;
wenn ſie noch dadurch verſchlechtert werden, daß ein
Proceßagent ſich eine r erſeſſen hat und in dem
warmen Neſte ſitzen bleibt, ſo muß jedem Anwalte die
Neigung vergehen, unter ſo erſchwerten Umſtänden den
Kampf ums Daſein aufzunehmen.

Die Herren Juriſten fürchten ſich demnach, den
ehrlichen Kampf mit dem Prozeßzagenten aufzunehmen.
Mit ihrem Wehgeſchrei wollten ſie aber nur ihr ver
werfliches Vorgehen gegen den Prozeßagentenſtand be
mänteln. Jn Preußen hat es die Rechtsanwaltſchaft
bereits dahin gebracht, daß von „oben“ durch geheimen
Erlaß die Prozeßagenten vernichtet werden, iſt ſie
damit noch nicht zufrieden und mit welchem Recht will
ſie für ſich das Feld allein behaupten Jn Preußen

hat man Rechtsconſulenten auf Grund der geſetzlichen
Beſtimmung überhaupt nicht zugelaſſen, wohl hat man
ſich in kleinen Orten Kaufleute als Schablonen engagiert,
die mit den Acten auswärtiger Anwälte als Strohmann
fungieren. Die deutſchen Juriſten ſprechen den Be
ſchlüſſen des hohen Reichstags Hohn und werden von
oben darin unterſtützt. Die Herren vergeſſen, daß ſie
durch ihre verwerfliche Agitation dem Volke ſeine Rechte
entziehen und ihre That rächt ſich ſchon jetzt, denn
im Volke iſt das Vertrauen zu unſerm Recht geſchwunden
und nicht lange mehr, dann ſitzen auch die Herren
Juriſten ohne Einkünfte da, ſie verſpüren es wohl
jetzt ſchon

Eine Prügelei zwiſchen einem Staatsanwalt
und einem Gerichtspräſidenten, an welcher ſich auch mehrere

Ri ter betheiligten, fand Donnerstag (5. Juli) im
Berathungs immer eines franzöſiſchen Gerichtshofes
ſtatt Der Präſident Mouſſu vom Gerichtshofe zu
Sens liegt ſchon ſeit längerer Zeit mit allen ſeinen
richterlichen Collegen im Streit. Als er nun Donners
tag im Berathungszimmer erſchien, wurde er von dem
Staatsanwalt Audibert und mehreren Richtern über
fallen und ſchrecklich zugerichtet. Mouſſu iſt jetzt mit
geſchwollenem Geſicht, das von oben bis unten mit
Pflaſtern beklebt iſt nach Paris gereiſt, um dem Juſtiz
miniſter Bericht zu erſtatten. Es iſt bereits eine Un
terſuchung eingeleitet worden

r zu Aus
in Dittmann's Wellenbadschaukel D. V. P. 51766.

Mit 2 Vimern Wasser das
angenehmste Wellenbad, v

Verwendbar als Voll-,
Halb-, Sitz u. Kinderbad.

Prospekte
Oatanfrai-Hiervon wurden in Ten letzten künf

Jahren 50 000 Stück verkauft. Allein-
Verkauf zu PFabrikpreisen.

empfiehlt

Gade aller et
compl. Badeeinrichtungen

in jeder Preislage.

Zimmerclios et
16 verschiedene Sorten, garantirt geruchlos.

Bidets, Leib- und Herzflaschen
DampfkrukenMonte Könis Nachf. G. Schubert

Rathhausstrasse 819. Telephon 492.

Zuſchneider,

e

entſprechend eingerichtet.

SNeu eröſfnet! Cordes sehe Neu eröffnet

Bekleidungs-Akademie
Ludwig Wuchererſtr. 8 I.

Erste u. grösste Fachlehranstalt für
Herren-, Damen u. Wäsche-Schneiderei-
Theoretiſche und praktiſche Ausbildung als

Direktricen u. Suhneiderinnen.
Stellenvermittlung als ſolche ſchnell und koſtenlos.

Jn einer beſonderen Abtheilung außerdem Extra-Kurſe für Damen, welche
die Koſtüm- oder Wäſche-Schneiderei für den

Familien-Bedarf
J erlernen wollen es bieten dieſe Kurſe eine große Erſparnis im Haushalt.

Feinſte Referenzen zur Verfügung.
Der Unterricht erfolgt von hervorragend tüchtigen Lehrkräften unter meiner per-

J ſönlichen Leitung, 5 helle, große und geſunde Lehrſäle mit allem Komfort der Neuzeit d

Tages und AbendKurſe von 20 Mk. an. Proſpekte gratis, ſowie jede ge
wünſchte Auskunft durch den

Halle a. S. Ludwig Wuchererſtr. 8 I.

Direktor Paul Cordes.

nAdressen Tafel bei Finkacſon.
Wäsche-Artikel, Cravatten, Unter-

zeuge ete.

o. Schütz,
G. Ulrichstr. 24.

h

Pnehite, Strohhüte u. Mützen.

Aderhold Mü iller,
Inh. Otto Müller. Gr. Ulrichstr. 42.

S e
Pametirüte ung Putzartikel.

e

e

Petzsohs T Oolkers
Leipzigerstrasse 14.

Louise 6öt7,
Kleinschmieden 6, Eingang gr. Steinstrasse

e S W e hh

Schuhwaaren.

Emil König
Schm eerstrasse 2 27.

e

Posamenten, Strumpfwaaren,
Tricotagen, Wollwaaren.

W. F. Wollmenr,
gegründet 1769.

Gr. Ulrichstrasse 4 u- 5-

T. Sohnee Nach
A. Ebermann.

Grosse Steinstrasse 834.
e GSpecialität: Tricotagen, Strümpfe.

Möbel, Spiegel und Polsterwaaren

Vereinigte Tischlermeister
Kl. Steinstrasse 6.

Reinieke Andag
eheGr. Klausstrasse 40, Nahe am Iarkt.

G Sschaible,
Gr. Märkerstrasse 26.

Möbelfabrik mit Dampf betrieb und Lager.

Alexander Blau,
Leipzigerstrasse 99.

Tapisserie, Posamenten, Tricotagen u. Wollwaaren,
Geschätt besteht seit 1853.

Gebr. M. H. Soesch
Gr. Ulrichstr. 36.

G

Kurz-, Galauterie- u. Spielwaaren,

C. c CDitter,
Leipzigerstrasse 90.

Robert Plötz,
Leipzigerstrasse 17.

De

R. Geidies Co.
G. m. b. Haftpflicht

Beste Bezugsquelle von Wohnungseinrichtungen
Rannische Str. S.

Tapeten und Linoleum.

G. eSohulstrasse 2
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